
 Angeln in Spanien Riumar Riomar Ebrodelta  

 
Angeln ist auch ohne Angelschein möglich. Dabei müssen Sie allerdings auf folgendes achten:  

 Pro Person sind höchstens zwei Angelruten erlaubt.  

 Generell verboten ist, ausgeworfene Angeln unbeaufsichtigt zu lassen.  

 Ferner sind Badestrände und Naturschutzgebiete für Angler tabu.  

 Wer innerhalb eines Hafens angeln will, braucht zwar keinen Angelschein, muss aber vorab die Erlaubnis 

bei der jeweiligen Hafenbehörde einholen.  

 
  

                                 Angeln an Seen und Flüssen  
  

  Beim Landwirtschaftsministerium (Conselleria de Medio Ambiente) in Alicante, Calle Churruca 29, 

bekommt man gegen Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses für eine Gebühr von rund acht 

Euro die Licencia de Pesca en Rios, Lagos y Pantenos. Allerdings gibt es in  den verschiedenen 

Provinzen einige Aussenstellen.Für Riumar und das Ebrodelta ist die Aussenstelle in Amposta zuständig.  

Ein Jahr lang können damit Fische aus Flüssen, Seen und Stauseen geangelt werden. Wer diese Licencia 

gleich für drei Jahre möchte, zahlt 22 Euro.  

 
  

  

                               Aus dem Boot oder tauchend  
  

  Im Landesministerium für Landwirtschaft und Fischerei (Conselleria de Agricultura y Pesca), Calle 

Professor Manuel Sala 2, erhält man, ebenfalls gegen Vorlage von Personalausweis oder Passes, für eine 

Gebühr von sechs Euro die "Licencia de Embarcación", Allerdings gibt es in  den verschiedenen 

Provinzen einige Aussenstellen.Für Riumar und das Ebrodelta ist die Aussenstelle in Amposta zuständig.  

Angeln aus dem Boot, und die "Licencia de Buceo", die Genehmigung zur Tauchfischerei. Der Schein für 

das Angeln aus dem Boot wird umgehend ausgehändigt, allerdings nur an Antragsteller über 14 Jahren. Er 

ist zwei Jahre lang gültig.  

  Für die Genehmigung zur Tauchfischerei schreibt das Gesetz ein Mindestalter von 16 Jahren vor. Zudem 

muss ein Arzt per Attest bescheinigen, dass beim Antragsteller keine das Tauchen beeinträchtigenden 

Gesundheitsprobleme bestehen. Die Lizenz zur Tauchfischerei kostet ebenfalls sechs Euro und ist zwei 

Jahre gültig.  

 Beide Behörden sind werktags von 9 bis 14 Uhr geöffnet.  

 

 

 

Alle Angaben ohne Gewähr 


